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www.pfaeffikon.ch 

 

 
Protokollauszug Gemeinderat vom 7. April 2026 

 

 

2026/58. Revision der Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Pfäffikon und der Spitex 

Pfäffikon-Hittnau für Betreuungsleistungen gemäss Zusatzleistungsverordnung (ZLV) 

 

 

Ausgangslage 

Die Leistungsvereinbarung mit der Spitex Pfäffikon/Hittnau wurde mit Wirkung per 1. Januar 2026 

– in einer mit Hittnau gleichlautenden Version – aktualisiert. Darin geregelt ist die Übertragung 

von Aufgaben im Rahmen der Pflicht der Gemeinden, nach Art. 5 Abs. 1 Pflegegesetz für eine 

bedarfs- und fachgerechte stationäre und ambulante Pflegeversorgung ihrer Einwohnerinnen 

und Einwohner zu sorgen. 

 

Mit der Aktualisierung der Zusatzleistungsverordnung (ZLV) wird seit 1. Januar 2025 durch die 

Fachstelle Alter und Gesundheit Pfäffikon eine Bedarfsabklärungsstelle betrieben. Eine Fachper-

son klärt den Bedarf von Bezügerinnen und Bezügern von Zusatzleistungen zur AHV/IV ab, damit 

sie länger selbstbestimmt zuhause leben können. Ein solcher Bedarf gemäss ZLV wird bescheinigt 

zur Unterstützung und Betreuung zu Hause und umfassen Massnahmen zur  

• Selbstsorge,  

• sozialen Teilhabe,  

• Alltagsgestaltung,  

• gemeinsamen Haushaltsführung sowie  

• Betreuung in Pflegesituationen. 

 

 

Umsetzung und Erwägungen 

Die Leistungserbringung soll dem Grundsatz «wirtschaftlich, zweckmässig und einfach» entspre-

chen. Es handelt sich nicht um Ersatzleistungen, sondern diese werden insbesondere im Bereich 

der Haushaltsführung immer mit der betroffenen Person gemeinsam erbracht. Um die Qualität 

und Umsetzung dieser Leistungen zu sichern, soll mit der beauftragten Spitex eine Zusatzverein-

barung für Betreuungsleistungen gemäss ZLV abgeschlossen werden. 

 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Dem Zusatz zur Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Pfäffikon und der Spitex 

Pfäffikon-Hittnau für Betreuungsleistungen gemäss Zusatzleistungsverordnung (ZLV), gültig ab 

1. Mai 2026, wird zugestimmt. 

 

2. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Stiftung AZ Sophie Guyer, Zelglistrasse 7, 8330 Pfäffikon 

- Bereichsleiterin Gesellschaft 

- Leitung Fachstelle Alter und Gesundheit 
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- Archiv G5.01.5 

- Beschluss ist: öffentlich 

 
 

 

Gemeinderat Pfäffikon ZH 

 

 

 

Marco Hirzel Daniel Beckmann 

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

 

 

 

 


